






• Der Senat ermuntert alle Schul leitungen per Rundschreiben die Mittel der
Personalkostenbudgetierung (PKB) auch für die Kooperation mit Jugendverbänden zu
nutzen. Die entstehenden Integrierten Sekundarschulen erhalten die Möglichkeit und
dazu entsprechende Anreize, ihre für den Ganztagsbetrieb zugemessenen Kapazitäten
für sonstiges pädagogisches Personal ebenfalls für die Kooperation mit Jugendverbän­
den und ihnen angeschlossenen freien Trägern der Jugendhilfe einzusetzen.

• Die im Landesjugendring zusammengeschlossenen Jugendverbände entwickeln Angebote
auch in Kooperation mit Schulen.

• Der Senat unterstützt die Entwicklung von Jugendfreizeitstätten als Bildungsorte.
• Die im Landesjugendring zusammengeschlossenen Träger tragen mit ihren nicht-formel­

len Bildungsangeboten zum Erhalt und zur Weiterentwicklung einer demokratischen
und solidarischen Zivilgesellschaft bei.

Arbeit und Ausbildung

Junge Menschen wollen für sich selbst sorgen und möchten eine befriedigende Berufsperspek­
tive für sich entwickeln. Deshalb haben sie großes Interessen an einer guten Ausbildung sowie
einem sicheren, gut bezahlten Arbeitsplatz. Besonders vor dem Hintergrund des sich anbah­
nenden Fachkräftemangels ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung junger Menschen unab­
dingbar. Arbeit bedeutet jedoch nicht nur Erwerbsarbeit, auch auf ehrenamtliche Arbeit und
Familienarbeit kann unsere Gesellschaft nicht verzichten.

Zur Förderung beruflicher Perspektiven junger Menschen vereinbaren die Vertragspartner:
• Die im Landesjugendring zusammengeschlossenen Träger legen im Rahmen ihrer

Qualifizierung ehrenamtlich tätiger junger Menschen Wert auf die Förderung ausbil­
dungsrelevanter Schlüsselkompetenzen.

• Der Senat setzt sich weiter dafür ein, dass in Berlin ausreichend Ausbildungsplätze für
junge Menschen zur Verfügung stehen. Dabei soll insbesondere der öffentliche Sektor
seinen Beitrag leisten.

• Der Senat setzt sich für eine stärkere Verankerung der Berufsorientierung an allen
weiterführenden Schulen, insbesondere den entstehenden Integrierten Sekundarschulen,
ein.

Soziale Sicherheit

Armut ist in Berlin sichtbar. Jedes vierte Kind lebt in Armut. Gerade deshalb ist es für die Ver­
tragsparteien handlungsleitend, allen Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am öffentlichen
Leben in der Stadt zu gewährleisten und die Chancengerechtigkeit auszubauen.

Zur Förderung der sozialen Sicherheit von Kindern und Jugendlichen vereinbaren die Vertrags­
partner:

• Der Senat entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring Rahmenbedingun­
gen, damit die Jugendverbände die Integration sozial benachteiligter Kinder und Ju­
gendlicher in ihre Angebote verstärken können.

Kultur

Berlin ist eine Stadt der vielfältigen Kultur. Vor allem junge Menschen haben immer wieder zur
Entstehung einer innovativen Kulturszene beigetragen. Berlin hat sich so zu einem kreativen
Zentrum Europas entwickelt. Kinder und Jugendliche brauchen in ihrer Entwicklung kulturelle
Angebote und kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten. In Einrichtungen und Projekten der Jugend­
verbände und anderer Träger der Jugendarbeit finden Kinder und Jugendliche die Möglichkeit,
ihren Anliegen, ihrem Geschmack und ihren Vorstellungen Ausdruck zu verleihen, so dass sie
mit ihren Interessen und Bedürfnissen wahrgenommen werden.
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Zur Förderung der kulturellen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vereinbaren die Ver­
tragspartner:

• Die im Landesjugendring zusammengeschlossenen Träger entwickeln ihre Angebote der
kulturellen Jugendbildung weiter und kooperieren dabei auch mit Berliner Künstlerinnen
und Künstlern, mit Kultureinrichtungen und mit Schulen. Die Erfahrungs- und Lebens­
weiten der jungen Menschen stehen dabei im Mittelpunkt der Arbeit.

• Die Vertragspartner setzen sich für die Förderung neuer Lernkulturen an verschiedenen
Bildungsorten ein, wobei Lernen und Selbstbildung im Sinne ästhetischer Gestaltung
möglich werden. Ein Instrument stellt dabei der Projektfonds kulturelle Bildung dar.

• Der Landesjugendring beteiligt sich an der Umsetzung und Weiterentwicklung der
strategischen Ziele des Rahmenkonzepts kulturelle Bildung. Dazu gehören u.a. die
Handlungsfelder: Angebote erhalten, Kooperation und Vernetzung stärken sowie neue
Zielgruppen erschließen.

Stadtentwicklung

Junge Menschen brauchen jugendspezifische Lebensräume. Stadtentwicklung muss die Men­
schen, die in den Stadtteilen Berlins leben, im Blick haben. Die Interessen und Bedürfnisse jun­
ger Menschen können nur dann berücksichtigt werden, wenn Kinder und Jugendliche die
Möglichkeit haben, über Fragen der Stadtentwicklung mitzubestimmen.

Zur Förderung einer kinder- und jugendgerechten Stadtentwicklung vereinbaren die Vertrags­
partner:

• Der Senat setzt sich für den Erhalt von Freiräumen und Spielflächen ein, die von Kin­
dern und Jugendlichen genutzt werden, und für die Öffnung von Schulhöfen, Sport­
hallen, Übungsräumen und Sportanlagen.

• Die Lärmschutzregelungen für Kinder- und Jugendspielplätze sollen dazu überprüft wer­
den.

• Der Senat setzt sich für die Beibehaltung der entgeltfreien Überlassung von Räumen
zur Nutzung für die Jugendarbeit und für die Nutzung von Räumen in Schulen durch
außerschulische Partner ein.

Bei der Umsetzung der Vereinbarungen zu den einzelnen Politikfeldern sollen Gebiete mit
Quartiersverfahren des Programms "Soziale Stadt" vorrangig berücksichtigt werden, da sie
einen besonderen Entwicklungsbedarf haben.

Das Abkommen für die Jugend tritt am Tag nach seiner Unterzeichnung in Kraft. Es wird nach
fünf Jahren von den Vertragsparteien eine gemeinsame Einschätzung zur Umsetzung der hier
getroffenen Vereinbarungen vorgenommen.

7. September 2009
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